
Wärmeschutz am Dach 
 
Nach Erlass der Energieeinsparverordnung (EnEV), werden an den Wärmeschutz von Außenbauteilen 
(hier Steil- und Flachdächer) Anforderungen an einen Erhöhten Wärmeschutz gestellt. 
 
An Gebäuden (Neubauten) können die Anforderungen der EnEV variabel angewandt werden, explizite 
Anforderungen an Wärmeschutz, Materialwahl und konstruktiven Aufbau von Außenwänden ergeben sich 
nicht. Regeln der Technik (hier Mindestwärmeschutz) sind jedoch in jedem Fall einzuhalten. 
Nachweisverfahren nach Energieeinsparverordnung (EnEV) erlauben es, beim Neubau 
Wärmeschutzmaßnahmen auf alle vorhandenen Außenbauteile zu verteilen und das „Gewicht“ der 
Gebäudehülle gegenüber dem „Gewicht“ der Anlagentechnik nach Gutdünken zu verlagern. 
 
Bei Änderung von Außenbauteilen bestehender Gebäude (Altbauten) gelten dagegen nach Anhang 3der 
EnEV definierte Anforderungen an den Wärmeschutz.  
Zur Erinnerung: Neben Anforderungen an den Wärmeschutz gelten ebenso Anforderungen an den 
Feuchteschutz, an den Schallschutz sowie an den Brandschutz. 
 
Durch optimierte Wärmeschutzmaßnahmen wird nicht nur Heizenergie eingespart, durch Maßnahmen zur 
Wärmedämmung werden auch die inneren Oberflächentemperaturen der Dachflächen erhöht. Dadurch 
kann die Raumlufttemperatur ohne Beeinträchtigung der Behaglichkeit und des Raumklimas abgesenkt 
werden, was zusätzliche Energieeinsparungen ermöglicht.  
Man unterscheidet beim geneigten Dach zwei Arten der Wärmedämmung. 
 
Dämmung der Dachschräge und der Giebelwände beim ausgebauten, beheizten Dachgeschoss und 
Dämmung der obersten Geschossdecke, wenn der Dachraum nicht genutzt oder lediglich als Abstellraum 
verwendet und daher nicht beheizt wird. 
 
Wie andere Außenbauteile muss das Dach standsicher ausgeführt werden sowie Wärmeschutz, 
Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz und Brandschutz gewährleisten.  
Von außen ist das Dach u. a. Niederschlägen, Wind, Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen 
ausgesetzt, aus dem Gebäudeinneren vor allem dem Wasserdampf in der Raumluft, der von den Nutzern 
erzeugt wird (durch Atmung, Schwitzen, Kochen, Baden, Waschen etc.), sowie schwankenden 
Raumlufttemperaturen, die während der Heizperiode, aber auch im Hochsommer erheblich von der 
Temperatur der Außenluft abweichen können.  
 
Wärmedämmung der Dachschräge (hinterlüftet) 
 
Die Wärmedämmmaßnahmen in der Dachschräge müssen so ausgeführt werden, dass das Dach alle 
genannten Anforderungen erfüllt. Die Wärmedämmung muss dabei als konstruktiver Bestandteil eines 
Dachaufbaus gesehen werden. 
 
Die Wärmedämmung geneigter Dächer kann oberhalb der Dachsparren, zwischen den Sparren, unterhalb 
der Sparren sowie zwischen und unterhalb der Sparren erfolgen. 
 
Das geneigte Dach ist in mehrere Schichten mit klarer Funktionstrennung unterteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abbildung 1 zeigt die typische Schichtenfolge des geneigten Daches bei Dämmung zwischen den Sparren 
mit Hinterlüftung. 
 

 
Abbildung 1: Typische Schichtenfolge des geneigten Daches bei Dämmung zwischen den Sparren  
 
Am Beispiel Feuchtigkeitsschutz wird die Funktion der einzelnen Schichten im Folgenden aufgezeigt: 
 
Die Dachhaut (z. B. Dachsteine auf Lattung und Konterlattung) leitet die anfallenden Niederschläge in die 
Dachrinne ab. Die Dachhaut muss regensicher sein. Zum Schutz gegen Flugschnee und Schlagregen 
bedarf es zusätzlicher Maßnahmen. Ein Unterdach bildet daher eine zweite Sperrebene, die 
Restfeuchtigkeit, wie z. B. eingedrungenen Schlagregen und Flugschnee, ebenfalls in die Dachrinne 
ableiten kann. Unterdächer bestehen z. B. aus Dachpappe auf Holzverschalung oder aus 
Unterspannbahnen aus Kunststoff. 
 
Zwischen Dachhaut und Unterdach sorgt ungehinderte Lüftung (während der Heizperiode kalte, 
feuchtearme Außenluft) dafür, dass die Bauteile immer wieder austrocknen können. Zwischen Dachhaut 
und Unterdach ist ein Lüftungsquerschnitt mit einer freien Höhe von baupraktisch mindestens 24 mm 
gefordert.  
 
Die Wärmedämmschicht trägt wesentlich zur Verringerung der Wärmeverluste bei. Außerdem soll die 
Wärmedämmung durch eine angemessene Schichtdicke die Nachteile kompensieren, die sich aus der 
geringen Wärmespeicherfähigkeit des leichten Außenbauteils ergeben. Sie muss das beheizte Volumen 
des Dachraumes vollständig einschließen.  
 
Der Vermeidung unzulässiger Wärmebrücken ist besondere Beachtung zu schenken. Dabei muss die 
Wärmedämmschicht so ausgeführt werden, dass sie erstens fugenfrei an den begrenzenden Bauteilen (z. 
B. den Sparren) anliegt und dass sie sich zweitens nicht aufwölbt, damit die Luftschicht zwischen 
Wärmedämmschicht und Unterdach nicht versperrt wird.  
 
Warme, feuchte Luft aus dem Gebäudeinneren wird während der Heizperiode durch eine Dampfsperre, z. 
B. eine weitgehend dampfdichte dünne Aluminium- oder Kunststofffolie, davon abgehalten, in die 
Wärmedämmschicht des Daches einzudringen. Die Dampfsperre muss daher stets auf der warmen Seite 
der Wärmedämmschicht angeordnet werden, damit sie ihren Zweck erfüllen kann.  
 
Der Einsatz von Dampfbremsen, die von Wasserdampf leichter zu durchdringen sind als Dampfsperren, 
bedarf exakter bauphysikalischer Berechnungen. Dampfsperren und Dampfbremsen sind auch bei 
sorgfältigster Ausführung (Überlappen und Verkleben der Stöße auf den Sparren, saubere Ausführung 
von Wandanschlüssen) nicht vollkommen dampfdicht und können auch nachträglich durch mechanische 
Beschädigung durchstoßen werden oder reißen.  
 



Es ist daher grundsätzlich erforderlich, die Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht durch eine innen liegende 
Schutzschicht, z. B. Gipskartonplatten, zu sichern. Empfehlenswert ist die Ausführung einer 
Installationsebene.  
 
Luftdichtheitsschichten bestehen in der Regel aus vollflächig verlegten Kunststofffolien. Ihr Einsatz 
erübrigt sich, wenn die darunter liegende Schutzschicht als winddicht angesehen werden kann.  
 
Als winddichte Schutzschichten gelten z. B. sauber verfugte Ausbauplatten, nicht jedoch 
Holzverschalungen aus Nut- und Federbrettern. Geringe Mengen warmer, feuchter Raumluft dringen in 
jedem Fall in die Wärmedämmschicht ein, Wasserdampf bildet Tauwasser auf der kalten Seite der 
Wärmedämmschicht. Beschädigungen des Unterdaches können ebenfalls zu einer Durchfeuchtung der 
Wärmedämmschicht von außen führen. Daher muss eine wirksame Hinterlüftung die Austrocknung der 
Wärmedämmschicht ermöglichen.  
 

 
 
Abbildung 2: Wärmedämmung der Dachschräge  
 

 
 
Abbildung 3: Wärmedämmung des geneigten Daches unte r den Sparren  
 
Eine zweite Luftschicht (Hinterlüftung) zwischen Wärmedämmschicht und Unterdach sorgt dafür, dass 
Tauwasser und durch die Unterspannbahn eingedrungene Feuchtigkeit verdunsten kann und 
abtransportiert wird.  
 



Damit die Luft ausreichend zirkuliert, muss die Unterspannbahn am First geöffnet werden. Zu- und 
Abluftöffnungen an Firsten, Graten und Traufen sind ausreichend zu dimensionieren, damit der Dachstuhl 
immer wieder austrocknet. Bei belüfteten Dächern mit einer Dachneigung von mehr als 5° genügt ein 
freier Lüftungsquerschnitt innerhalb des Dachbereiches über der Wärmedämmung im eingebauten 
Zustand von mindestens 200 cm2 je m mit einer freien Höhe von mindestens 2 cm. Allerdings sind 
baustellenbedingte Ungenauigkeiten und Maßtoleranzen bei der Planung zu berücksichtigen. 
 
Es empfiehlt sich daher, eine freie Höhe von mindestens 4 cm über der Wärmedämmung einzuplanen. 
Die Tragkonstruktion besteht in unserem Beispiel aus Sparren. Bei der Wärmedämmung zwischen den 
Sparren ist der Einsatz von Dämmstoffen aus Mineralfasern am gebräuchlichsten.  
 
Gegenüber der Wärmedämmung des geneigten Daches zwischen den Sparren hat sowohl die 
Wärmedämmung über als auch unter den Sparren den Vorteil, dass die Sparren keine Wärmebrücke 
bilden. Bei gleicher Dämmschichtdicke kann daher eine wesentlich bessere Dämmwirkung erzielt werden.  
 
Wärmedämmung der Dachschräge (nicht belüftet) 
 
Als Variante zur Wärmedämmung der Dachschräge (belüftet) bietet sich die Wärmedämmung der 
Dachschräge (nicht belüftet) an. Es handelt sich um Dächer mit nicht belüfteter Dachdeckung und einer 
raumseitigen diffusionshemmenden Schicht mit einer wasserdampfdiffusionsäquivalenten Luftschichtdicke 
sd,i �  100 m unterhalb der Wärmedämmschicht. 
 
Bei nicht belüfteten Dächern mit belüfteter oder nicht belüfteter Dachdeckung und äußeren 
diffusionshemmenden Schichten mit sd,e � 2 m kann erhöhte Baufeuchte oder später z. B. durch 
Undichtheiten eingedrungene Feuchte nur schlecht oder gar nicht austrocknen.  
 
Vereinfacht ausgedrückt bedeuten diese Bestimmungen, dass raumseitig (innenseitig) der 
Wärmedämmschicht der Dachschräge eine Dampfsperre anzubringen ist und dass oberhalb der 
Wärmedämmschicht angeordnete Folien allenfalls die Dampfdichtigkeit von Dampfbremsen aufweisen 
dürfen.  
 
Dachschrägen mit nicht belüfteter Wärmedämmung sind als geschlossene Systeme eines Herstellers 
nach Beratung durch Fachplaner bei aufmerksamer Bauüberwachung von Fachbetrieben einzubauen. 
 
Dämmung der obersten Geschossdecke bei nicht ausgeb auten Dachraum 
 
Wird der Dachraum nicht oder nur als unbeheizter Abstellraum genutzt und ist auch für die Zukunft kein 
Ausbau des Dachgeschosses geplant, wird anstelle der Dachschrägen die oberste Geschossdecke 
gedämmt. Die Geschossdecke hat eine kleinere Fläche als die Dachschrägen; zusätzlich entfällt der 
Wärmeschutz an den Giebelwänden. Diese Maßnahme kann gut in Eigenleistung durchgeführt werden. 
Auf Stahlbeton kommen Wärmedämmschichten aus Mineralfasern oder Hartschaumplatten in Verbindung 
mit einer Dampfsperre zur Ausführung (Abbildung 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Oberste Geschossdecke (nicht belastbar ) 
 



Auf Holzbalkendecken muss unter der Wärmedämmschicht eine Tragschicht z. B. aus Spanplatten 
angeordnet werden.  Belange des Brandschutzes bleiben zu beachten. 
 
Soll der Dachraum ungenutzt bleiben, genügt es, für den Zugang zu den Schornsteinreinigungstürchen, 
Dachfenstern, Antennen usw. einfache Laufstege aus Brettern oder Spanplatten zu verlegen.  
 
Dachraum als Abstellraum genutzt 
 
Wird der Dachraum als Abstellraum genutzt, muss über der Wärmedämmung eine tragfähige, begehbare 
Fußbodenfläche erstellt werden. Über der fugendicht verlegten Wärmedämmschicht (Mineralfasern 
zwischen Kanthölzern) wird eine begehbare Abdeckung, aus Holzspanplatten (Nut und Feder) oder 
Fertigestrichplatten, verlegt (Abbildung 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: Oberste Geschossdecke (belastbar) 
 
Flachdächer 
 
Die Abbildungen 6 + 7 zeigen den konstruktiven Aufbau von Flachdächern bzw. flach geneigten Dächern. 
Man unterscheidet nicht durchlüftete Dächer (Warmdächer) und durchlüftete Dächer (Kaltdächer).  
 

 
Abbildung 6: Warmdach        Abbildung 7: Kaltdach  
 
 
 



 
Flaches Warmdach, nachträglich wärmegedämmt 
 
Die Tragkonstruktion nicht belüfteter Dächer (Warmdächer) reicht von Stahlbetonplatten bis zu 
Stahltrapez-Profildächern. 
 
Auf die tragende Decke wird erst ein Bitumen-Voranstrich aufgebracht. Dann wird eine Dampfsperrschicht 
mit darunter liegender Dampfdruckausgleichsschicht verlegt. Darauf folgt die Wärmedämmschicht mit 
einer darüber liegenden Dampfdruckausgleichsschicht. Darauf wird die Dachhaut geklebt. 
 
 
Alte Warmdächer bieten oft keinen ausreichenden Wärmeschutz. Durch das Aufbringen von Polystyrol-
Extruderschaum-Wärmedämmplatten (die kein Wasser aufnehmen) auf die alte Dachhaut (Kies vorher 
entfernen) kann die Wärmedämmung des Daches verbessert werden. 
 
Ist die alte Dachhaut beschädigt, muss sie durch Aufbringen neuer Papplagen oder 
Dachabdichtungsbahnen instand gesetzt werden. 
 
Das Aufschwimmen der Dämmplatten wird durch Plattenbeläge oder Kiesschichten verhindert. 
 
Der aus ökologischer Sicht erwünschte Einsatz begrünter Flachdächer gewinnt insbesondere bei 
Gewerbebauten zunehmend an Bedeutung.  
 
Flaches Kaltdach, nachträglich wärmegedämmt 
 
Beim Kaltdach ist die tragende Konstruktion mit der Wärmedämmung von der wetterschützenden 
Dachhaut durch einen größeren Luftzwischenraum getrennt. Falls der Hohlraum des flachen Kaltdaches 
bekriechbar ist, können Dämmbahnen auf der Decke ausgerollt werden. Ist der Hohlraum zu niedrig, 
muss die Dachhaut geöffnet werden, bevor die Dämmung eingebracht werden kann. Schalung und 
Dachhaut müssen dann neu verlegt werden. Die Durchlüftung des Dachraumes muss auch nach dem 
Einbringen der Dämmung einwandfrei funktionieren. 
 
Unter der Wärmedämmung des Kaltdaches muss eine Dampfbremse liegen. 
 
Die (nachträgliche) Wärmedämmung von Dächern, insbesondere von Flachdächern, ist Aufgabe von 
ausgewiesenen Planern und Fachfirmen. 
 
Die Sanierungsarbeiten orientieren sich nach der Energieeinsparverordnung (EnEV).  
 
 
 


